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Aufwandsentschädigung für Mitglieder der BVV

Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat das Vierte Gesetz zur Änderung des Fraktionsgesetzes und Neunzehnte Gesetz zur Änderung des Landesabgeordnetengesetzes vom 17. Dezember 2009 beschlossen. Es ist am 30. Dezember 2009 im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin (S. 874) veröffentlicht und zum 1. Januar 2010 in Kraft getreten. Damit erhöht sich durch die rechtliche Verknüpfung mit der Aufwandsentschädigung nach dem Entschädigungsgesetz zum gleichen Zeitpunkt auch die Grundentschädigung für die Mitglieder der BVV (aus technischen Gründen vermutlich durch eine entsprechende Nachzahlung).

Die Grundentschädigung beträgt monatlich ein Zehntel der Entschädigung, die ein Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin (3.233 Euro) erhält. Der Betrag ist auf den nächsten durch fünf teilbaren Betrag abzurunden. Er umfasst:

0.320 EUR.

Die Vorsteher/innen der Bezirksverordnetenversammlungen erhalten eine zusätzliche Grundentschädigung in Höhe des dreifachen Betrages:

(320 Euro + 960 Euro)







1.280 Euro.

Die Stellvertretende/n Vorsteher/innen erhalten eine zusätzliche Grundentschädigung in Höhe von drei Vierteln des Betrages:

(320 Euro + 240 Euro)







0.560 Euro.

Die Fraktionsvorsitzenden erhalten eine zusätzliche Grundentschädigung in Höhe des ein-einhalbfachen Betrages der Grundentschädigung eines Mitgliedes der Bezirksverordnetenversammlung:

320 Euro + 480 Euro)








0.800 Euro.
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